
Inkasso & 

Forderungseinzug 

Grundsätzlich muß der Schuldner die 

Kosten unserer Tätigkeit tragen.  

Stellt sich heraus, daß der Schuldner 

zahlungsunfähig ist, machen wir im vor-

gerichtlichen Bereich dennoch nicht die 

gesetzlichen Anwaltsgebühren Ihnen 

gegenüber geltend, sondern arbeiten zu 

günstigen Pauschalen, die von der 

Forderungshöhe abhängig sind.  

Im gerichtlichen Mahnbescheidsverfah-

ren sind wir zwar gesetzlich verpflich-

tet, die vorgeschriebenen Gebühren zu 

verlangen. Ein Teil der Gebühren kann 

aber dadurch beglichen werden, dass 

Sie uns Ihren Kostenerstattungsan-

spruch gegen den Schuldner abtreten. 

Im Ergebnis können wir daher auch im 

Mahnbescheidsverfahren zu günstigen 

Pauschalen abrech-

nen, falls sich die Zah-

lungsunfähigkeit der 

Schuldner heraus-

stellt.  

 

 

Kosten  

 

 

Patrick Hawighorst 

Rechtsanwalt 

Große Str. 47 49565 Bramsche 

Fon: 05461/93050 Fax: 05461/63628 
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Erst, wenn es zum Klageverfahren 

kommt, fallen die gesetzlichen Gebühren 

in voller Höhe an.  

 

Kontaktieren Sie bitte Rechtsanwalt 

Hawighorst für weitere Informatio-

nen oder ein detailliertes Angebot. 
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Offene Rechnungen?  

Keine Reaktion des Schuldners? 

Drohender Forderungsverlust?  

 

Die Rechtsanwälte und Notare Bülte, 

Quick, Bergmann, Tenfelde und Hawig-

horst unterstützen Sie dabei, Ihre Forde-

rung doch noch zu realisieren.  

Wir arbeiten flexibel und kostengüns-

tig, können aber - anders als ein Inkasso-

büro -  mit unserem anwaltlichen 

Know-How von vornherein die Wei-

chen richtig stellen und auch die rechtli-

che Durchsetzbarkeit Ihrer Forde-

rung und etwaige Risiken prüfen. Auch 

im streitigen Verfahren bleibt alles in 

einer Hand. 

 

Dabei stimmen wir mit Ihnen ab, wie 

energisch die Schuldner angemahnt wer-

den sollen und passen  das Inkassoverfah-

ren individuell Ihren 

Wünschen an:  

Vor ge r i ch t l i che s 

M a h n s c h r e i b e n ,  

gerichtliches Mahn-

FORDERUNGSEINZUG 

verfahren / Klage oder Telefoninkasso, ent-

scheidend ist alleine der Erfolg!  

 

Unsere Leistungen für Sie: 

 

Außergerichtlicher Forderungseinzug 

In der außergerichtlichen Forderungseinziehung 

wird die offene Forderung mit dem gebotenen 

Nachdruck bei dem Schuldner geltend gemacht 

durch: 

Versenden von Inkasso-Mahnschreiben, Tele-

foninkasso, persönlichem Kontakt zum Schuld-

ner durch Außendienstmitarbeiter, Vereinba-

rung und Überwachung von Ratenzahlungen, 

Ermittlungstätigkeiten hinsichtlich Aufenthalt 

und finanzieller Situation des Schuldners.  

 

Gerichtliches Verfahren und  

Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 

Falls außergerichtlich keine Begleichung der 

Forderung erfolgt ist, wird das gerichtliche 

Mahn- und Vollstreckungsverfahren eingeleitet. 

Folgende Schritte werden je nach Bedarf 

durchgeführt:  

Beantragung von Mahn- und Vollstreckungsbe-

scheiden, Klageverfahren, Zwangsvollstre-

ckung, Sach– und Forderungspfändung, Abga-

be der Eidesstattlichen Versicherung, Bean-

tragung von Haftbefehlen, Forderungsanmel-

dung zum Insolvenzverfahren, Erstattung von 

Strafanzeigen . 

 

Ü b e r w a c h u n g s v e r f a h r e n 

 

Die finanzielle Lage des Schuldners kann sich 

mit der Zeit verbessern. Daher übernehmen 

wir erfolglos vollstreckte Forderungen in un-

ser langfristiges Überwachungsverfahren.  
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